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Interessante Frage - an sowas hatte ich bisher noch nie gedacht, hab's aber auch nie benötigt.

In Baden-Württemberg schließen die Schüler meist zu Beginn des Schuljahres die
Schülerzusatzversicherung ab - Kostenpunkt 1 € pro Nase.
Darin ist eine Haftpflicht- und Unfallversicherung enthalten.

Falls keine Haftpflichtversicherung besteht:
Sobald ein Schüler im Schullandheim etwas beschädigt, ist dieser dafür verantwortlich. Du als
Lehrer nur, falls du deine Aufsichtspflicht verletzt hast. In diesem Fall greift jedoch der Schutz
des Dienstherrn, weil es eine schulische Veranstaltung ist. Kritisch wird es, falls du als Lehrer
deiner Aufsichtspflicht vorsätzlich nicht nachgekommen bist. (z.B. indem du mit dem
begleitenden Kollegen die Schüler ohne Aufsicht lässt und ihr beide euch die Kante gebt... dann
könnte es im Fall des Falles teuer werden)
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